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Beratungsstelle:

Koordinierungsstelle Just Transition Fund im RAZV
Programm „Fit für die Zukunft“
Unternehmensfragebogen

I. Daten zum Unternehmen 
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8-stellige Betriebsnummer: 
2) Name des zu beratenden Unternehmens: 
3) Straße: 

4) PLZ:



Ort:
5) Die Arbeitsstätte weicht vom Unternehmenssitz ab.
 Nein  Ja 


5a) Wenn ja: 
Straße Arbeitsstätte:  
PLZ und Ort Arbeitsstätte:

6) Rechtsform des Unternehmens: 
  Juristische Person des öffentlichen Rechts (ÖR)

  Juristische Person des privaten Rechts (PR)

  Natürliche Person

  Personengesellschaft

7) Name der/des Auskunfterteilenden: 

8) Telefon (Durchwahl): 

9) Email-Adresse: 
10) Vor-/Nachname Geschäftsführer*in:

11) Vor-/ Nachname Vertretungsberechtigt*er: 
II. Kriterien zur Ausgabe des Beratungsschecks

12) Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um eine Gemeinde, einen Kreis oder eine kreisfreie Stadt (kommunale Gebietskörperschaft)?




 FORMCHECKBOX 
  Ja 

 FORMCHECKBOX 
 Nein

13) Befindet sich die Arbeitsstätte des Unternehmens, dass Fit-für-die-Zukunft in Anspruch nimmt, in der JTF Gebietskulisse des Rheinischen Reviers (Stadt und StädteRegion Aachen, Kreis Düren, Kreis Heinsberg)? 



 Nein
  Ja 


14) Das Unternehmen beschäftigt mindestens eine(n) Mitarbeitende(n) (Vollzeitäquivalent):




 Nein
  Ja 


15) Wurden Ihnen innerhalb der letzten 36 Monate bereits Beratungstage (in Form von Beratungsschecks) von einer Beratungsstelle befürwortet?

 Nein  Ja 


16) Wenn ja: Ausgabedatum des ersten Beratungsschecks im 36-Monatszeitraum: 

17) Laut Beratungsangebot geplante(r) Beratungsschwerpunkt(e):


 Arbeitsorganisation 

 Personalentwicklung
  Digitalisierung

 Green Economy

 Es ist keines der Themenfelder erkennbar

18) Es ist geplant, eine Strategie zur Kompetenzentwicklung der Beschäftigten zu erstellen.


 Nein
  Ja 


19) Methodik der Beratung: Ist eine beteiligungsorientierte Beratung geplant? 

 Nein
  Ja 


20) Anzahl der geplanten Beratungstage: 

III. Daten zum Beratungsunternehmen

21) Name des Beratungsunternehmens: 
22) Straße: 
23) PLZ:
Ort:
Land: 

24) Geschäftsführer/in: 

25) Tel. (Durchwahl): 

26) Email-Adresse: 

27) Angebot vom:
28) Wird die Beratung gemeinsam mit einem Co-Beratungsunternehmen durchgeführt?





 Nein
  Ja 


IV.  Daten zur statistischen Erhebung

29) Das Unternehmen besteht länger als zwei Jahre.

  Ja 

 Nein

30) Kammerzugehörigkeit:
 Handwerkskammer


 Industrie- und Handelskammer


 sonstige Kammer


 keine Kammerzugehörigkeit

31) Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten:


(Teilzeitbeschäftigte sind anteilig zu berücksichtigen.)


Männlich: 



Weiblich: 

Divers: 


Gesamt: 

Davon Auszubildende: 
32) Das Unternehmen hat eine betriebliche Interessenvertretung?




 Nein  Ja 

32 a) Liegt eine Zustimmung vor?   


 Nein
  Ja 


2.1 V. Hinweise

Das beratene Unternehmen erhält die folgenden Hinweise:


1. Die Antragsunterlagen stehen im Internet unter https://www.mags.nrw/esf-2021-2027-antrag zur Verfügung oder können bei der zuständigen Bezirksregierung angefordert werden.

2. Der Antrag sollte innerhalb von neun Monaten nach der Beratung in der Beratungsstelle für Fit-für-die-Zukunft bei der zuständigen Bezirksregierung vorliegen.

3. Der Fragebogen zur Fit-für-die-Zukunft-Beratung ist online auszufüllen und zusätzlich zum Förderantrag an die zuständige Bezirksregierung zu übermitteln.

4. Bitte übersenden Sie das Angebot des Beratungsunternehmens, die Tagesprotokolle und die Strategie zur Kompetenzentwicklung der Beschäftigten und Kompetenzentwicklungsstrategie zu Evaluationszwecken an die Landesberatungsgesellschaft G.I.B. per E-Mail an: FfZ@gib.nrw.de. Bitte versehen Sie jede zu übermittelnde Seite mit der Schecknummer Ihres Beratungsschecks.

5. Über jeden Beratungstag ist von dem Beratungsunternehmen ein von dem/der Berater*in unterschriebenes Tagesprotokoll ausfertigen zu lassen, aus dem sich Namen der Berater*innen, Namen der an der Beratung teilnehmenden Beschäftigten, das Thema der Beratung sowie Tag und Dauer der Beratung ergeben (Tagesprotokolle sind dem Förderantrag beizufügen).

6. Bei der Förderung der Fit-für-die-Zukunft-Beratung handelt es sich um eine „De-minimis“-Beihilfe auf Grundlage Verordnung (EU) Nummer 2023/2831 vom 13. Dezember 2023. Daher ist die Förderung (bzw. die Einlösung des Beratungsschecks durch die Bewilligungsbehörde) an die Einhaltung spezifischer Bedingungen geknüpft. Dabei ist zusätzlich der Geltungsbereich der allgemeinen De-minimis-Verordnung (EU) Nummer 2023/2831 vom 13. Dezember 2023 zu beachten. Der Geltungsbereich der „Allgemeinen De-minimis-Verordnung“ umfasst Beihilfen an Unternehmen aller Wirtschaftszweige. Ausnahmen hierzu sind in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) bis f) der Verordnung (EU) Nummer 2023/2831 vom 13. Dezember 2023 geregelt. Gemäß der Verordnung sind u.a. Beihilfen an Unternehmen, die in der Fischerei oder der Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 104/200 des Rates tätig sind, sowie Beihilfe an Unternehmen, die in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, ausgeschlossen. Bzgl. der Einzelheiten wird auf die allgemeine De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 sowie die mit dem Beratungsprotokoll ausgehändigte „De-minimis“-Erklärung (nebst Merkblatt) verwiesen. Da die Beratungsstelle diese spezifischen Bedingungen nicht während der Beratung prüfen kann, sollten Sie erst mit der Fit-für-die-Zukunft-Beratung beginnen, wenn sie firmenintern geprüft haben, ob Ihr Unternehmen die Voraussetzungen an eine „De-minimis“-Beihilfe gemäß Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 erfüllt.
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